Alt-Fassung giiltig ab 01.01.2005 bis 01.01.2006

Hundesteuersatzung der Stadt Wuppertal vom 15.12.2000

Aufgrund der §§ 7, 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), zul
letzt gedndert durch Gesetz vom 28. Marz 2000 (GV NRW 2000 S. 245), und der §§ 1, 2, 3 und
20 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes fir das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktoll
ber 1969 /GV NRW S.712/SGV NRW. 610), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 17. Dezember
1999 (GV NRW 1999 S 718), hat der Rat der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 11.12.2000
folgende Hundesteuersatzung beschlossen:

§1

Steuergegenstand, Steuerpflicht

(1)Gegenstand der Steuer ist die personlichen Zwecken dienende Hundehaltung durch natirliche
Personen im Stadtgebiet Wuppertal.

(2) Steverpflichtig ist, wer einen oder mehrere Hunde im eigenen Interesse oder im Interesse der
Haushaltsangehadrigen im betreffenden Haushalt zu persénlichen Zwecken aufgenommen hat. Alle
in einen Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von den Haushaltsangehdrigen gemeinsam
gehalten. Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere Hunde, so sind sie Gesamt[l
schuldner.

(3) Steuerpflichtig ist auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung genommen hat, auf Probe
oder zum Anlernen halt, wenn nicht nachgewiesen werden kann, dass der Hund in einer anderen
Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland bereits versteuert wird oder von der Steuer befreit ist.
Die Steuerpflicht tritt in jedem Fall ein, wenn die Pflege, Verwahrung, Haltung auf Probe oder zum
Anlernen den Zeitraum von zwei Monaten Uberschreitet.

§2

Steuermafistab und Steuersatz

(1) Die Steuer betragt jahrlich, wenn

a) nur ein Hund gehalten wird 114,00 EUR
b) zwei Hunde gehalten werden, je Hund 174,00 EUR
c) drei oder mehr Hunde gehalten werden, je Hund 252,00 EUR
d) ein gefahrlicher Hund (sog. Kampfhund) gehalten wird, je Hund 600,00 EUR .

(2) Gefahrliche Hunde (sog. Kampfhunde) im Sinne von Abs. 1 Buchstabe d) sind solche Hunde, bei
denen nach ihrer besonderen Veranlagung, Erziehung und/oder Charaktereigenschaft die erhohte
Gefahr einer Verletzung von Personen besteht oder von denen eine Gefahr fir die 6ffentliche Sicherl
heit ausgehen kann. Gefahrliche Hunde im Sinne dieser Vorschrift sind jedenfalls

a) die in § 3 Abs. 2 Hundegesetz fir das Land Nordrhein-Westfalen vom 18.12.2002 (Landeshunl
degesetz) in der jeweils giltigen Fassung als gefahrliche Hunde genannten Rassen (zur Zeit: Pittbull
Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier, Bullterrier) und

b) die nach § 10 Abs. 1 Landeshundegesetz in der jeweils giltigen Fassung genannten Rassen (zur

Zeit: Alano, American Bulldog, Bullmastiff, Mastiff, Mastino Espanol, Mastino Napoletano, Fila Brall
sileiro, Dogo Argentino, Rottweiler, Tosa Inu)

2-20.doc


rahms
Textfeld
Alt-Fassung gültig ab 01.01.2005 bis 01.01.2006


sowie deren Kreuzungen untereinander und mit anderen Hunden im Sinne des § 3 Abs. 2 Landesl
hundegesetz.

(3) Soweit fir Hunde nach § 2 Abs. 2 dieser Satzung der Nachweis erbracht wird, dass eine Gell
fahr fur die offentliche Sicherheit nicht zu befirchten ist, kann auf Antrag ab dem ersten des auf die
Antragstellung folgenden Monats die Festsetzung der Steuer mit dem Steuersatz nach Abs. 1 erfolll
gen.

Fir Hunde nach § 2 Abs. 2 Buchstabe a) dieser Satzung ist der Nachweis einer erfolgreichen Verll
haltensprifung durch die Bescheinigung einer fir den Vollzug des Tierschutzgesetzes zustandigen
Behdrde zu erbringen.

Fir Hunde nach § 2 Abs. 2 Buchstabe b) dieser Satzung ist der Nachweis einer erfolgreichen Verll
haltensprifung auch von einer oder einem durch die Ordnungsbehérde anerkannten Sachverstandill
gen oder einer von der Ordnungsbehdrde anerkannten sachverstandigen Stelle zu erbringen.

(4) Hunde, fir die Steuerbefreiung nach § 3 gewdhrt wird, werden bei der Berechnung der Anzahl
der Hunde nicht beriicksichtigt. Hunde, fir die eine SteuererméBigung nach § 4 gewdhrt wird, werll
den mitgezahlt.

§3

Steuerbefreiung
Steverbefreiung wird auf Antrag gewdahrt for

a) Hunde, die von Personen gehalten werden, die sich nicht langer als zwei Monate in der Stadt
Wouppertal authalten. Die Befreiung wird gewahrt fir Hunde, die diese Personen bei ihrer Ankunft
besitzen, sofern nachgewiesen wird, dass die Hunde in einer anderen Gemeinde der Bundesrell
publik Deutschland bereits versteuert werden oder von der Steuer befreit sind,

b) Hunde, die ausschlieflich dem Schutz und der Hilfe Blinder, Tauber oder sonst hilfloser Personen
dienen. Die Steuerbefreiung kann von der Vorlage eines amtsarztlichen Zeugnisses abhéngig
gemacht werden. Sonst hilflose Personen sind solche Personen, die einen Schwerbehindertenausl]
weis mit dem Kennzeichen "H" besitzen,

c) Hunde, die nachweislich unmittelbar aus dem Tierheim Wuppertal aufgenommen werden, fir die
ersten 12 Monate nach der Aufnahme in den Haushalt.

d) Die Steuerbefreiung gemaf3 § 3 Abs. a) und b) wird nicht gewdahrt fir Hunde nach § 2 Abs. 2.

§4

Allgemeine SteuerermaBigung

Fir Hunde, die von Empféngern/Empfangerinnen laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem
Bundessozialhilfegesetz und von solchen Personen, die diesen einkommensméfig gleichstehen,
gehalten werden, wird die Steuer auf Antrag auf ein Viertel des Steuersatzes gemaf3 § 2 ermaBigt,
jedoch nur fir einen Hund. ErmaBigung wird nicht gewahrt fir Hunde nach § 2 Abs. 2.
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§5

Allgemeine Voraussetzung fir Steuerbefreiung und Steuerermdéfligung

(1) Die Steuerbefreiung bzw. -ermaBigung wird ab dem Ersten des Monats gewdhrt, in dem sie beanl

tragt worden ist. Der Antrag ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Wuppertal (Ressort
Finanzen - Abteilung Steueramt -) zu stellen.
Wird fir einen neu aufgenommenen Hund die Steuerbefreiung oder -ermafBigung innerhalb von
zwei Wochen nach Aufnahme des Hundes beantragt und wird der Antrag abgelehnt, so wird die
Steuer nicht erhoben, wenn der Hund binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe des ablehnenden
Bescheides wieder verauBert/abgeschafft wird.

(2) Uber die Steuerbefreiung und -ermaBigung wird eine Bescheinigung ausgestellt. Die Steuerbefreill
ung oder -ermafigung gilt nur fir die Personen, fir die sie beantragt und bewilligt worden ist.

(3)Fallen die Voraussetzungen fir eine Steuerbefreiung oder -ermaBigung weg, so ist dies innerhalb
von zwei Wochen nach dem Wegfall der Stadt (Ressort Finanzen - Abteilung Steueramt -) anzull
zeigen.

§6
Beginn und Ende der Steuerpflicht

(1)Die Steuerpflicht beginnt mit dem Ersten des Monats, in dem der Hund in den Haushalt aufgell
nommen worden ist. Bei Hunden, die durch Geburt von einer gehaltenen Hindin zuwachsen, mit
dem Ersten des Monats, in dem der Hund drei Monate alt geworden ist. In den Féllen des § 1
Abs. 3 Satz 2 beginnt die Steuerpflicht mit dem Ersten des Monats, in dem der Zeitraum von zwei
Monaten Gberschritten ist.

(2) Die Steuerpflicht endet mit dem Ablauf des Monats, in dem der Hund verdauBert, abgegeben wird,
abhanden kommt oder verstirbt.

(3)Bei Zuzug aus einer anderen Gemeinde beginnt die Steuerpflicht mit dem Ersten des auf den Zull
zug folgenden Monats. Bei Wegzug aus der Stadt Wuppertal endet die Steuerpflicht mit Ablauf
des Monats, in den der Wegzug fallt.

(4)Beim Wechsel in der Hundehaltung innerhalb des Stadtgebiets zwischen dem O1. und 15. eines
Monats beginnt die Steuerpflicht mit dem Ersten des Monats, in dem der Hund in den Haushalt
neu aufgenommen wurde. Bei Abgabe oder Verauflerung des Hundes im Stadtgebiet ab dem
16.eines Monats endet die Steverpflicht mit Ablauf des Monats, in dem der Wechsel stattfand.

§7

Festsetzung und Fdlligkeit der Steuer

(1)Die Steuer wird fir ein Kalenderjahr oder - wenn die Steuerpflicht erst wahrend des Kalenderjahl
res beginnt - fir den Rest des Kalenderjahres festgesetzt.

(2) Die Steuer wird zu je einem Viertel ihres Jahresbeitrages (§ 2) am 15. Februar, 15. Mai, 15. Aull
gust und 15. November fallig. Nach Beginn der Steuerpflicht wird die Steuer erstmalig einen Mol
nat nach Zugehen des Festsetzungsbescheides fir die zurickliegende Zeit und sodann zu den in
Satz 1 genannten Terminen fallig. Auf Antrag des/der Steuerpflichtigen kann die Hundesteuer
abweichend von Satz 1 am 1. Juli in einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag muss spall
testens bis zum 30. September des vorangehenden Kalenderjahres gestellt werden. Die beantrag-
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te Zahlungsweise bleibt so lange maBgebend, bis ihre Anderung beantragt wird. Die Anderung
muss spatestens bis zum 30. September des vorangehenden Kalenderjahres beantragt werden.
Bis zum Zugehen eines neuen Festsetzungsbescheides ist die Steuer Gber das Kalenderjahr hinaus
zu den gleichen Falligkeitsterminen unverandert weiter zu entrichten. Endet die Steuerpflicht, so
wird die nach MaBBgabe des § 6 zuviel entrichtete Steuer erstattet.

(3) Wer einen bereits in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland versteuerten Hund
erwirbt oder mit einem solchen Hund zuzieht oder wer an Stelle eines verauBBerten, abgegebenen,
abhanden gekommenen oder verstorbenen Hundes einen neuen Hund erwirbt, kann die Anrechl
nung der nachweislich entrichteten, nicht erstatteten Steuer auf die fir den gleichen Zeitraum zu
entrichtende Steuer verlangen.

§8

Sicherung und Uberwachung der Steuer

(1)Jeder zu versteuernde Hund im Sinne des § 1 Abs. 1 ist von den steuerpflichtigen Personen (§ 1
Abs. 2) innerhalb von zwei Wochen nach der Aufnahme in den Haushalt — oder wenn der Hund
durch Geburt von einer im Haushalt gehaltenen Hindin zugewachsen ist, innerhalb von zwei
Wochen, nachdem der Hund drei Monate alt geworden ist — bei der Stadt (Ressort Finanzen -
Abteilung Steueramt - ) unter Angabe der Hunderasse anzumelden. In den Féllen des § 1 Abs. 3
Satz 2 muss die Anmeldung innerhalb von zwei Wochen nach dem Tage, an dem der Zeitraum
von zwei Monaten iberschritten worden ist, und in den Fallen des § 6 Abs. 3 Satz 1 innerhalb
von zwei Wochen nach dem auf den Zuzug folgenden Monat erfolgen. Fir bereits versteuerte
Hunde ist vom Hundehalter nach Aufforderung die Hunderasse nachzumelden.

(2)Jeder versteverte Hund im Sinne des § 1 Abs. 1 ist von den steuerpflichtigen Personen (§ 1 Abs.
2) innerhalb von zwei Wochen, nachdem er verduBert, abgegeben, abhanden gekommen oder
verstorben ist, bei der Stadt (Ressort Finanzen- Abteilung Steueramt -) abzumelden. Die Abmell
dung hat auch bei Verlegung der Haushaltsfihrung in eine andere Gemeinde zu erfolgen. Im Falll
le der VerguBerung/Abgabe des Hundes an eine andere Person sind bei der Abmeldung der
Name und die Anschrift dieser Person anzugeben. Mit der Abmeldung des Hundes ist die noch
vorhandene giltige Hundesteuermarke zuriick zu geben.

(3)Die Stadt Ubersendet mit dem Steuerbescheid oder mit der Bescheinigung Uber die Steuerbefreill
ung fir jeden Hund eine Hundesteuermarke. Jeder versteuerte Hund im Sinne des § 1 Abs. 1 darf
auBBerhalb der Wohnung bzw. des umfriedeten Grundbesitzes in der bzw. auf dem er gehalten
wird, nur mit der sichtbar befestigten giltigen Steuermarke umherlaufen. Beauftragten der Stadt ist
die giiltige Steuermarke auf Verlangen vorzuzeigen. Bis zur Ubersendung einer neuen Steuermarll
ke ist die bisherige Steuermarke zu befestigen oder vorzuzeigen. Andere Gegenstande, die der
Stevermarke &hnlich sehen, dirfen dem Hund nicht angelegt werden. Bei Verlust der giltigen
Stevermarke wird auf Antrag eine neue Steuermarke gegen eine Verwaltungsgebihr gemaf3 der
Verwaltungsgebihrensatzung der Stadt Wuppertal vom Ressort Finanzen - Abteilung Steveramt -
ausgehandigt.

(4)Alle in einem Haushalt lebenden Personen sind verpflichtet, Beauftragten der Stadt auf Nachfrage
Uber die in ihrem Haushalt gehaltenen Hunde und deren Halter/Halterinnen wahrheitsgemaf3
Auskunft zu erteilen. Dies gilt auch bei der Durchfihrung von Hundebestandsaufnahmen durch
von der Stadt beauftragte Dritte. Hierdurch wird die Verpflichtung zur An- und Abmeldung nach
den Absdtzen 1 und 2 nicht berihrt.

§9
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Ordnungswidrigkeiten

(1)Ordnungswidrig im Sinne des § 20 Abs. 2 Buchstabe b ) des Kommunalabgabengesetz fir das
Land Nordrhein - Westfalen (KAG) handelt, wer vorsatzlich oder leichtfertig

1. entgegen § 5 Abs. 3 den Wegfall der Voraussetzungen fir eine Steuerverginstigung nicht rechtll
zeitig anzeigt,

2. entgegen § 8 Abs. 1 einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig anmeldet,

3. entgegen § 8 Abs. 3 einen Hund auBerhalb der Wohnung oder des umfriedeten Grundbesitzes
ohne sichtbar befestigte giltige Steuermarke umherlaufen lasst, die Stevermarke auf Verlangen
des Beauftragten der Stadt nicht vorzeigt oder dem Hund andere Gegenstdande, die der Steuerl]
marke dhnlich sehen, anlegt,

4. entgegen § 8 Abs. 4 nicht wahrheitsgemaf3 Auskunft erteilt.

5. als Hundehalter entgegen § 8 Abs. 1 einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig oder ohne Angabe
der Hunderasse anmeldet oder nach Aufforderung die Rasse nicht nachmeldet.

(2) Ordnungswidrigkeiten konnen gemaf § 20 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes fir das Land
Nordrhein-Westfalen (KAG) mit einer GeldbuBe geahndet werden.

§10
Inkraftireten

Die Hundesteuersatzung tritt am O1. Januar 2001 in Kraft. Die Hundesteuersatzung der Stadt Wupll
pertal vom 02. November 1971, zuletzt gedndert durch die 8. Anderungssatzung vom
29.02.2000, tritt mit dem Ablauf des 31.Dezember 2000 auf3er Kraft.

Hundesteuersatzung vom 15.12.2000, "Der Stadtbote" Nr. 25 vom 21.12.2000
1. Anderung der Hundesteuersatzung vom 02.06.2004, ,WZ-Anzeige” vom 05.06.2004
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